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Amtliches Jertründigungsölatt
sür drs Aisisbeiikk Mich.

Hntzcigrnpreitz: Die rinspaitige ZeUr oder
derer! Raum 15 Psg.

Druck rmd Verlag von Adolf Dup «
ln DnrU' ck . — Fernsprecher Sir. "64.

-« 37 . Freitag , 26. Mai 1916.
und vom 1 . Mai 1916 (Reichs . Gesetzbl .S . 358).

KrfchrMt wöchentlich 1 —S mal je »ach
Bedarf .

Bezugspreis für Tiuzelbe-u « durch die Post
oder deu Verleg vierteljährlich 1 Mt.

Bekanntmachung , betreffend Aenterung der Ver¬
ordnung über die Höchstpreise für Pr-
troseum und die Verteilung der Petroleum¬
bestände vom 8. Juli 1915 (Reichs - Ge¬
setz» . S . 420 ) ,21 . Oktober 1915 (Reichs-
Gesetzbl . S . 683) . Vom 1. Mai 1916.

Der Bundesrat hat auf Grund des tz 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaft¬
lichen Maßnahmen usw . vom 4 . August 1914 ( Reichs-
Gejetzbl . S . 327 ) folgende Verordnung erlassen :

Artikel I .
In der Verordnung über die Höchstpreise für Pe¬troleum und die Verteilung der Perroleumbestündevom 8 . Juli 191S (Reichs - Gesetzbl. S . 420 ) /LI . Ok-

tober 1915 (Reichs - GeseM . S . 683 ) erhält der 8 6
folgende Fassung :

Der Reichskanzler ist befugt , den Verkehr mit Pe¬troleum zu regeln .
Unter Berücksichtigung der von den Landeszentral¬

behörden zu beschaffenden Bedarssnachweisungen kann
der Reichskanzler insbesondere die Grundsätze be¬
stimmen , nach denen die Verteilung der im Handel
befindlichen und in den Handel kommenden Petroleum »
bestände an die Verbraucher zu erfolgen hat . Der
Reichskanzler kann die zur Durchführung der Ver¬
teilung erforderlichen Anordnungen erlassen. Soweit
er von dieser Befugnis keinen Gebrauch macht, können
die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bezeich-
neten Stellen solche Anordnungen erlassen .

Der Reichskanzler kann die Verwendung von Pe¬troleum für bestimmte Zwecke verbieten.
Wer den auf Grund des Abs. 1 , des Abs . 2 Satz 2,3 oder auf Grund des Abs. 3 erlassenen Anordnungen

zuwidcrhandelt , wird mit Geldstrafe bis zu fünfzehn¬
hundert Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Mo¬
naten bestraft.

Artikel II .
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkün¬

dung in Kraft .
Berlin den 1 . Mar 1916.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Delbrück .

Bekanntmachung , betreffend Aussührungsbestim -
mungen zu den Bekanntmachungen über
die Höchstpreise von Petroleum und die
Verteilung der Petroleumbestände vom
8. Juli 1915 (Reichs - Gesetzbl . S . 420) .
81 . Oktober 1915 (Reichs- Gejetzbl . S 683)

Aus Grund des Z 6 der Bekanntmachung über die
Höchstpreise für Petroleum und die Verteilung der
Petroleumbestände vom 8. Juli 19t5 (Reichs -Gesetzbl.S . 420 ) in der Fassung der Bekanntmachung vom
1 . Mai 1916 ( Reichs -Gesetzbl. S . 350 ) wird folgendes
bestimmt:

8 1 . Petroleum (Z 5 der Bekanntmachung vom 8.Juli 1915 — Reichs - Gesetzbl. S . 420 — ) darf bis ein¬
schließlich 3t . August 1916 zu Leuchtzwccken an Wie¬
derverkäufe:: vom 1 . Mai 1916 ab und an Verbrauchervom 1 . Juni 1916 ab nicht mehr abgesetzt werden .

ß 2 . Wer eingelagertes Petroleum mit Beginn des
1 . Mai 1916 in Gewahrsam hat . ist verpflichtet , die
vorhandenen Mengen unter Bezeichnung des Eigen-
tümers und des Lagcrungsorts der Zentralstelle für
Petroleumvertcilung , G . m . b . H . in Berlin , Schiff¬bauerdamm 15 (Petroleumzentrale ) bis zum 15 Mai
1916 anzuzeigen.

Die Anzngepflicht erstreckt sich nicht aus Mengen, die
1 . im Eigenturne des Reichs , eines Bundesstaatsoder Elsaß - Lothringens , insbesondere im Eigen-

lume der Staatseisenbahnverwaltungen , der
Heeresverwaltungen oder der Marineverwaltung
stehen ,

2 . sich in Gewahrsam des Eigentümers befinden und
ausschließlich für technische Zwecke im eigenen Be¬
triebe des Eigentümers Verwendung finden sollen ,3 . insgesamt . 10M Kilogramm nicht übersteigen.

8 3 Wer eingelagertcs Petroleum in Gewahrsamhar, hat es der Petroleumzentrale auf Verlangen zum
Höchstpreis zu überlassen und auf Abruf zu verladen.Er hat es bis zur Abnahme auszubewahren und
pfleglich zu behandeln. Aus Verlangen hat er der Pe¬
troleumzentrale Proben gegen Erstattung der Porto -
kosten einzusenden .

Ist das Petroleum beim Eintreffen des Abrufs der
Petroleumzentrale in nicht versandfähigen Lagcrve-
hältern eingelagert , so hat die Petroleumzentrale die
für die Versendung erforderlichen Fässer oder Tank¬
wagen zu stellen .

Tie Ueberlassungspflichterstreckt sich nicht auf dieim 8 2 Abs 2 bezeichnten Mengen.
8 4 Die Petroleumzentrale hat binnen zwei Wochen

nach Eingang der Anzeige zu erklären, welche bestimmt
zu bezeichnenden Mengen sie übernehmen will . FürMengen , die sie hiernach nicht übernehmen will oder
hinsichtlich derer eine Erklärung binnen der genannten
Zeit nicht abgegeben wirv , erlischt die Ueberlaffunge-
Pflicht .

Solange die Petroleumzentrale die Überlassung ver¬
langen kann, darf über das Petroleum nur mit ihrer
Zustimmung anderweit verfügt werden .

» ^
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8 5 . Der Empfänger von Petroleum , das sich mit
Beginn des 1 . Mai 1916 unterwegs befindet oder das
nach diesem Zeitpunkt aus dem Ausland eingeführt
wird , hat unverzüglich noch Eintreffen desselben an
dem Bestimmungsorte der Petroleumzentrale tele¬
graphisch (Telegrammadresse „ Petrozentrale Berlin " )
Anzeige über die Mengen und die Verpackungsart zu
machen .

Der Empfänger hat das Petroleum der Petroleum -
zentrale auf Verlangen zum Höchstpreis zu über¬
lassen . Standgeld , das für die Zeit nach Ablauf von
48 Stunden nach der Anzeige entsteht , hat die Pe -
troleumzentrale zu tragen .

Die Petroleumzentrale bat binnen 48 Stunden nach
Eingang der Anzeige zu erkläien , ob sie da« Petroleum
übernehmen will Für Mengen , die sie hiernach nicht
übernehmen will , oder hinsichtlich derer eine Erklärung
innerhalb der genannten Zeit nicht abgegeben wird ,
erlischt die Ueberlassungspflicht

Solange die Petroleumzentrale die Ueberlassung ver¬
langen kann , darf über das Petroleum nur mit ihrer
Zustimmung verfügt werden ,

8 6 . Streitigkeiten über die aus HK 8 bis 5 sich er¬
gebenden Verpflichtungen entscheidet die höhere Ver¬
waltungsbehörde endgültig

8 7 . Die Landeszentralbehörde bestimmt , wer als
höhere Verwaltungsbehörde im Sinne dieser Verord -
nung anzusehen ist.

8 8 . Die Bekanntmachung tritt mit dem Tage der
Verkündung in Krast .

Berlin den 1 . Mai 1916
Der Stellvertreter des Reichskanzlers .

Delbrück . _
Bekanntmachung über Lieferung von

Heu und Stroh für das Heer.
Vom 11 Mai 1916.

Ter Bundesrat hat auf Grund des 8 8 des Gesetzes
über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirlschast -
lichen Maßnahmen usw . vom 4 August 1914 (Reichs -
Gesetzbl. S . 827 ) folgende Verordnung erlassen :

8 1 . Für die Heeresverwaltung sind 500000 Tonnen
Wiesen - und Kleeheu und 700000 Tonnen Stroh so¬
fort sicherzustellen und zu den im 8 2 genannten
Zeitpunkten abzustesern . In dieser Bedarfsmenge ist
das Heu enthalten , das aus Grund des Beschlusses
des Bundesrats über die Sicherstellung des Heubedarfs
der Heeresverwaltung vom 28 Februar 1916 (Reichs -
Gesetzbl S . 126 ) bereits geliefert oder noch zu liefern
ist , sowie Heu und Stroh , das nach dem 15 März
von der Heeresverwaltung beigetrieben worden ist .

8 2 . Es müssen abgelüfert sein :
Heu Stroh

Tonnen : Tonnen :
15 . Mai 1916 250000 100MO u . weiter
25 . Mai 50000 50 OM,

5. Juni 50 000 50000 ,
15. Juni 50000 50 OM,
25 . Juni 50 000 50 MO,

5 . Juli 50 0M 50 MO,
15 Juli
25 . Juli

— 100000 ,
— IM OM,

5 . August — 100000 ,
15 . August 50000 .

zusammen
^

500,00 700 000

tigung der bei der Äiehzählung vom 1 Dezember 19 iß
festgestellten Kopfzahl von Großvieh ( Pferden und
Rindvieh ) verteilt .

Die Unterverteilung auf die Lieferungsverbände
innerhalb der Bundesstaaten und Elsaß - Lothringens
erfolgt durch die Landeszentralbehörden .

8 4 . Die Verpflichtung zur Sicherstellung der Lie¬
ferung und die Ablieferung der sichergestellten Vor¬
räte an die Heeresverwaltung liegt den nach 8 17 des
Gesetzes über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873
(Reichs -Gesetzbl. S 129 ) gebildeten Lieferungsverbän¬
den ob . Die Lieferungsverbände können sich zur Be¬
schaffung der von ihnen geforderten Leistungen der
Vermittlung der Gem inden bedienen . Die Vorschriften
in den 88 6 und 7 des genannten Gesetze » finden da¬
bei entsprechende Anwendung Bei Weigerung oder
Säumnis des Lieferungsverbandes oder der Gemeinde
ist die von der Landeszentralbehörde bestimmte Be¬
hörde berechtigt , die Leistung zwangsweise herbeizu -
sühren Die Höhe der zu zahlenden Entschädigung be¬
inißt sich nach der Bekanntmachung , betreffend die
Vergütung für Furage und Landlieferungen , vom
24 . Mai 1915 (Reichs - Gesetzbl. S . 30l )

Die Liefcrungsverbände können verlangen , daß auf
die Lieferungen von Heu die aul Grund des Bundes¬
ratsbeschlusses über die Sicherstellung des Heubedarfs
der Heeresverwaltung vom 28 . Februar 1916 (Reichs -
Gesetzbl S . 126 ) gelieferten , sowie die etwa nach dem
15 . Mörz 1916 im Wege der Beitreibung in Anspruch
genommenen Mengen angerechnet werden . Dies gilt
auch von etwa nach dem 15 . März 1918 beigetne -
benem Stroh .

8 5 . Der Reichskanzler erläßt die näheren Bestim¬
mungen zur Ausführung dieser Verordnung .

8 6 . Die Landeszentralbehvrden treffen die erforder¬
lichen Anordnungen über die Unterverteilung und Auf¬
bewahrung der zu li fernden Heu - und Strohmengen
innerhalb der einzelnen Bundesstaaten und E saß-
Lotbringens

8 7 . Die Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬
kündung in Kraft .

Berlin den 11 . Mai 1916
Der Stellvertreter des Reichskanzlers .

Delbrück .

8 3 Die zu liefernden Mengen werden vom Reichs¬
kanzler auf die einzelnen Bundesstaaten unter Zu¬
grundelegung des Ergebnisses der aus Grund der Ver .
ordnung vom 28 . Februar 1916 ( Reichs - Gesetzbl . S .
127 ) in der Zeit vom 12 . bis 15 . Möi z 1916 . vorge¬
nommenen Bestandsaufnahme und unter Berücksich-

Mrordnung.
( Vom 19 . Mai 1916 .)

Die Lieferung von Heu und Stroh für
das Heer betreffend .

Zum Vollzug der Verordnung des Bundesrats vom
11 . Mai 1916 über die Lieferung von Heu und Stroh
für das Heer (Reichs - Gesetzbl. S . 367 ) wird verordnet ,was folgt :

8 1 . Landeszentralbehörde im Sinne der Verord -
nung des Bundesrats ist das Ministerium des Innern .
Diese» verteilt die innerhalb des Großherzogtums auf -
zubringcnden Mengen Heu und Stroh auf die Lte-
ferungsverbände Die Anordnungen über die Unter -
Verteilung auf die Gemeinden und über die Aufbe¬
wahrung der von den Lieferungsverbänden sicher zu
stellenden Heu- und Strohmengen e folgen durch die
Bezirksämter . Bei Weigerung oder Säumnis sind die.
Bezirksämter berechtigt , die Leistung zwangsweise
herbeizuführen .

8 2 . Diese Verordnung tritt mit dein . Tage ihrer
Verkündung in Krast .

Karlsruhe , den 19 . Mai 1916 .
Großh . Ministerium des Innern :

von Bodman.
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